
 
 
 
  

Die allgemeine Schule stellt im Hinblick auf einen Schüler besondere Lern- 
oder Leistungshemmnisse bzw. emotional-soziale Instabilität fest 

Einbezug der Beratungs- und Unterstützungssysteme der 
allgemeinen Schule (Beratungslehrer, Schulsozialarbeit, 

Schulpsychologische Beratungsstelle, etc.) 

Nach entsprechender Information an 
die Eltern: Antrag auf Unterstützung 

durch den sonderpädagogischen Dienst 
an das zuständige SBBZ 

Sonderpädagogische Beratung und 
Unterstützung 

Unterricht in der allge-
meinen Schule ohne 

sonderpädagogisches 
Bildungsangebot 

Eltern stellen Antrag auf Prüfung 
eines sonderpädagogischen Bil-

dungsanspruchs an das Schulamt 

allg. Schule stellt Antrag auf Prüfung 
eines sonderpädagogischen Bildungs-

anspruchs an das Schulamt 

Beauftragung eines neutralen 
sonderpäd. Gutachtens durch 

Schulamt 

allgemeine 
Schule er-

stellt Bericht 

sonderpädagogische 
Stellungnahme mit 

Empfehlung sonder-
päd. Bildungsan-

spruch und Lernort 

allgemeine 
Schule er-

stellt Bericht 

Weiterführung der sonderpädagogi-
schen Beratung und Unterstützung 

Beendigung der sonderpädagogischen 
Unterstützung 

ja 

nein 

ausreichend, erfolgreich genügt nicht 

ausreichend, erfolgreich genügt nicht 

für den Fall, dass zum 
folgenden Schuljahr ein 
sonderpädagogisches 
Bildungsangebot einge-
richtet werden müsste:  
spätestens Ende Januar 

 

Klärung, ob auch Eltern Bedarf  
an sonderpädagogischem Bildungs-

angebot sehen und mit einem  
solchem ggf. einig sind 

„vereinfachtes 
Verfahren“ 

Dokumentation 
durch SL 

kein Bedarf an 
sonderpädagogischem  
Bildungsangebot 

Bedarf an sonderpäd. 
Bildungsangebot 

Verfahrensablauf: Sonderpädagogische Unterstützung und Beratung / 

Prüfung des sonderpädagogischen Bildungsanspruchs 

Unterricht in der allge-
meinen Schule ohne 

sonderpädagogisches 
Bildungsangebot 
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Schulamt stellt  
sonderpädagogischen 
Bildungsanspruch und 

Bildungsort fest 

sonderpädagogisches 
Bildungsangebot in  

kooperativen Formen 
des gemeinsamen 

Unterrichts an allge-
meiner Schule 

sonderpädagogi-
sches Bildungs-

angebot am 
SBBZ sonderpädagogische Diagnostik 

und Gutachtenerstellung 

kein Bedarf an  
sonderpädagogischem 
Bildungsangebot 

für den Fall, dass zum 
folgenden Schuljahr ein 
sonderpädagogisches 
Bildungsangebot einge-
richtet werden soll:  

spätestens Mitte April 

Bedarf an sonderpädago-
gischem Bildungsangebot 

Schulamt richtet 
inklusives son-
derpädagogi-

sches Bildungs-
angebot ein 

Schulamt stellt  
sonderpädagogi-

schen Bildungsan-
spruch fest 

Elternwunsch 
Inklusion 

Elternwunsch 
SBBZ 

Umschulung 
an ein SBBZ 

sonderpädagogi-
sches Bildungsange-
bot in kooperativen 

Formen des gemein-
samen Unterrichts an 

allg. Schule 

sonderpädago-
gisches Bil-

dungsangebot 
am SBBZ 

 

Eltern legen beim Schulamt 
Widerspruch ein 

Bildungswegekonferenz 
am Schulamt dann 
Entscheidung bzgl. 

Bildungsort 

Elternentscheidung  
allgemeine Schule 

Elternent-
scheidung  

SBBZ 

Gutachten 

Unterricht in der allge-
meinen Schule ohne 

sonderpädagogisches 
Bildungsangebot 


